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Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreisausschuss bestätigt die Einstellung eines Musikschullehrers mit Wirkung vom 
01.09.2005 zunächst befristet für die Dauer von 2 Jahren. 

zuständiges Amt:       

Personalreferat  Rotraut Reimuth    Klemens Schmitz 
  Referatsleiterin  Dezernent  Landrat 

       
abgestimmt mit: 
Amt  Name   Unterschrift   
Schulverwaltungs- und Kul-
turamt 

Uwe Falke 

Dezernent III Alexander Kraus 
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Begründung: 
 
Die Stelle eines Musikschullehrers an der Kreismusikschule Uckermark im Schulver-
waltungs- und Kulturamt wurde im März d. J. öffentlich ausgeschrieben, da aus dem 
Personalbestand der Kreisverwaltung kein Mitarbeiter mit der erforderlichen Qualifika-
tion zur Verfügung steht. 
 
Mit Schreiben vom 04.04.2005 wurden die Kreistagsabgeordneten bereits aufgrund 
einer Anfrage des Musikfreunde Angermünde e. V. über die Gründe für die Wiederbe-
setzung informiert. Auf dieses Schreiben wird daher inhaltlich Bezug genommen. 
 
Die für 4 Monate im Haushaltsjahr 2005 zusätzlich anfallenden Personalkosten wer-
den aus dem Gesamtbudget der Kreismusikschule gedeckt, so dass durch die Einstel-
lung keine Zuschusserhöhung notwendig wird. 
 
Die Einstellung soll auf der Grundlage des § 14 Abs. 2 des Gesetzes über Teilzeitar-
beit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz – TzBfG) vom 
21.12.2000 (BGBl. I S. 1966) in der derzeit gültigen Fassung zunächst für die Dauer 
von 2 Jahren erfolgen. Über eine eventuelle anschließende Weiterbeschäftigung wird 
zu gegebener Zeit abhängig von der dann vorliegenden Situation entschieden. 
 


